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I: Status 2012/2013 
 
Die bisherige IGL wird bis zum Ende der Klasse 10 im Jahr 2018 mit den bisher zuge-
sagten Personalressorcen fortgesetzt (Beschluss der Landesregierung). 
 
Die künfige IGL ab 2013/2014 kann mit den gleichen Ressourcen eingerichtet und bis 
zum Jahr 2019 fortgesetzt werden (Beschluss der Landesregierung). Die Klassenstärke 
wird per Erlass justiziabel auf 25 SuS gesenkt. 
 
Ab 2014 gibt es das bestehende Modell nicht mehr. Es wird pauschale Lösungen geben 
(Sonderpädgogische Schlüssel und Planstellenzuschläge bezogen auf Gesamtschüler-
zahl etc.). Ensprechende Planungen laufen auf Landesebene unter Beteiligung der 
Verbände und BR. 
 
Die Einrichtung einer weiteren IGL sichert für die nächsten 6 Jahre weitere Lehrer-
stellen für die durchgängige Doppelbesetzung und weitere finanzielle Ressourcen. 
 
 
II: aktuelle Ressourcen 2012 für Klasse 5E 
 
 Doppelbesetzung (FL oder SoPä) 
 Exclusiv mehrere mp3-Player für individuelles Lernen  
 Exclusiv zwei Laptops für individuelle Lernprogramme 
 Unterrichtsentlastung für KL 
 Gemeinsame Gesprächszeiten Kl. 5 (erster Dienstag im Monat - „Gleitzeitstunde“) 
 mehrere erfolgte Fortbildungen: - schulintern für alle (03-12 SCHiLf) 
 (mehrere 1000 € Landenmittel)   - schulintern für IGL (D. Scholz/GE Holweide) 
     - schulintern für Jahrgang 5 (Teamtage 07-12) 
 weitere geplante Fortbildungen: - schulintern für alle 
 (mehrere 1000 € Landesmittel)    - schulintern für IGL 
     - schulintern für Jahrgang 5 
     - regional (LEV) durch Inklusionskoordinatoren 
 Vernetzung und materieller Austausch mit IGL anderer Schulen in LEV  

(erstmalig am 03.12.2012 in der GLS) 
 Prozessbegleitung durch Frau Erbring 

(bekannt von „SchiLf - Inklusion als Motor der Schulentwicklung)  
 Ansprechpartnerin für Gemeinsames Lernen ander GLS: Ina Bosbach 
 
IV. Zugesagte Ressourcen 2013 für zwei Klassen 5 (N1 und N2) 
 
 wie oben unter III. 


